
Positiver Antikörpertest („Genesen“)
Betroffene sind von allen individuellen Regelungen und

Beschränkungen der sog. „Covid-Verordnungen“
ausgenommen!

1. Das Verordnungen ermöglichende Bundesgesetz sagt aus:

Rechtsvorschrift für COVID-19-Maßnahmengesetz

Anwendungsbereich und allgemeine Bestimmungen

§ 1.

(1) Dieses Bundesgesetz ermächtigt zur Regelung des Betretens und des Befahrens von 
Betriebsstätten, Arbeitsorten, Alten- und Pflegeheimen sowie stationären Wohneinrichtungen der 
Behindertenhilfe, bestimmten Orten und öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit, zur Regelung des 
Benutzens von Verkehrsmitteln, zur Regelung von Zusammenkünften sowie zu 
Ausgangsregelungen als gesundheitspolizeiliche Maßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19.

2. Dennoch wurde unüberprüft ein Bescheid (Straferkenntnis)
erlassen:



3. Gegen o.a. Straferkenntnis wurde Beschwerde erhoben

Beschwerde

5. Ich wurde am 21.01.2021 positiv auf Antikörper und am 26.01.2021 positiv auf 
neutralisierende Antikörper getestet

1. Das, der 3. Covid-19-NotMV i.d.F. gültig am 31.01.2021 zugrundeliegende, 
Gesetz (COVID-19-Maßnahmengesetz) ermächtigt den BMfGPuK zum Erlass von 
Verordnungen.
2. Verordnungen dürfen nur "als gesundheitspolizeiliche Maßnahme zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19" (§1 Abs.1 COVID-19- 
Maßnahmengesetz) erlassen werden.

3. Da Verordnungen im Stufenbau der Rechtsordnung unterhalb der formellen 
Gesetze stehen, dürfen sie das Gesetz nur präzisieren, nicht aber verändern. 
"Verstößt eine Norm gegen eine übergeordnete (höherrangige) Vorschrift, so ist 
sie rechtswidrig" (Verwaltungsakademie des Bundes).



4. Daraufhin kam es zu einer ordentlichen Gerichtsverhandlung vor
dem Landesverwaltungsgericht Wien (LVWG-W)

5. Im Rahmen des Beweisverfahrens wurden die in der Beschwerde
gestellten Anträge erneuert



6. Es erging folgendes Urteil (rechtskräftig ab 01.02.2022)

7. Daraus ergibt sich:

Verordnungen, die aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes ergingen, betreffen all jene 
nicht, die „antikörperpositiv“ oder „genesen“ sind!
Der Nachweis obiger Umstände („antikörperpositiv“ oder „genesen“) genügt als Nachweis 
(„Glaubhaftmachung“)
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